
851 der Beilagen zu den stenogr?phischen.Protokollen des 

3undesretes 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 21+0 November 

1972 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Katastrophen

fondsgesetz neuerlich geändert wird 

Durch die Neuregelung des Einkommensteuer- und Körper

schaftsteuerrechtes entfallen die Eeitr~ge nach dem Katastrophen
fondsgesetz. Durch vorliegenden Gesetzesbeschluß des National

rates wird nun sichergestellt, daß entsprechende Anteile an der 
erhobenen Einkommensteuer und Körperschaftsteuer dem Katastrophen

fonds zufließen. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 

seiner Sitzung vom 27. November 1972 in Verhandlung genommen 

und mit Stimmenmehrheit beschlossen, dem Hohen H~use zu empfehlen, 

keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß 

somit den Antrag, der Bundesrat 1.'>Iolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 24. No
vember 1972 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Katastrophen

fondsgesetz neuerlich geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

B e d n a I' 

B.erichterstatter 

Wien, am 27. November 1972 

Sei d 1 

Obmann 
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